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Name, Vorname ___________________________ 

Straße ___________________________ 

Ort ___________________________ 

E-Mail ___________________________ 

An die 
Kommission zur Feststellung der Studienvoraussetzungen 
für den Masterstudiengang Angewandte Informatik 
Prof. Dr. Christian Gawron 
FH Südwestfalen 
Frauenstuhlweg 31 
58644 Iserlohn 

Anlage zum Antrag auf Zulassung zum Studium für Absolvent*innen eines Bachelor-
Studiums (außer Bachelor in Informatik, Angewandte Informatik, Praktische Informatik, 
Technische Informatik) 

Studiengang ___________________________ 

Abschluss ___________________________ 

Hochschule ___________________________ 

Gesamtzahl ECTS ______ (bei Diplom: leer lassen) A#:  ____ (Zeugnis, Urkunde etc.) 

A. Nachweis der drei geforderten Vorkenntnisse:

Nr. Anforderung Kurzbeschreibung Nachweis A# 
1 Mind. eine höhere Programmiersprache, 

MPO, §3 (3)a 

2 Anwendungserfahrung mit mind. drei 
Softwarepaketen, siehe MPO, §3 (3)b 

3 Beteiligung an mind. einem Projekt, siehe 
MPO, §3 (3)c 

(Falls kein schriftlicher Nachweis möglich ist, kann der Nachweis im Rahmen eines Fachgesprächs 
erbracht werden, vgl. MPO, §3 (4).) 

Hinweis: Bitte nummerieren Sie Ihre Anlagen durch und tragen Sie im Antrag jeweils unter 
„A#“ (Anlagennummer) die Nummer der Anlage ein, durch die Sie einen Nachweis erbringen. 
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Name, Vorname ___________________________ 

B. Nachweis der 90 ECTS-Punkte in Informatikfächern

Modulbezeichnung SWS ECTS A# 

Summe (oder Zwischensumme) 

[  ]  Tabelle wird auf nächster Seite fortgesetzt  (nur ankreuzen, wenn Seite 3 beigelegt wird) 

Hinweis: Tragen Sie hier für jedes erfolgreich / mit Prüfung abgeschlossene Modul die vollständige 
Bezeichnung ein. In die Spalte SWS tragen Sie nur Inhalte ein, wenn für das Modul keine ECTS-Zahl 
verfügbar ist (bei Prüfungen aus Diplomstudiengängen). Es zählen nur echte Informatikmodule, nicht 
sonstige Module (auch wenn diese in Informatikstudiengängen erbracht wurden – Beispiel: 
„Mathematik 1“ ist kein Informatikmodul). 
Falls keine ECTS vergeben wurden, berechnen Sie diese nach der Formel  4 SWS = 5 ECTS, also 
durch Multiplikation mit 1,25. (Beispiel: 6 SWS = 7,5 ECTS) 
In der Spalte A# tragen Sie die Nummer oder Nummern der Anlage(n) ein, die als Nachweis für das 
Modul dienen. Falls sich aus der Modulbezeichnung nicht offensichtlich ergibt, dass es sich um ein 
Informatikmodul handelt, legen Sie für dieses Modul eine zusätzliche Anlage bei, auf der Sie 
begründen, warum das Modul berücksichtigt werden soll. Dazu kann auch eine Kopie der 
Modulbeschreibung aus dem Modulhandbuch hilfreich sein. Die Nummer dieser zusätzlichen Anlage 
ist dann ebenfalls einzutragen. 
Am Ende der Tabelle bilden Sie die Summe der ECTS-Punkte; Sie müssen mindestens den Wert 90 
erreichen. 
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Name, Vorname ___________________________ 

Modulbezeichnung SWS ECTS A# 

Übertrag von Seite 2 

Summe 

Hinweis: Bitte diese Seite nur dem Antrag beilegen, wenn Sie den Platz für weitere Tabelleneinträge 
verwenden. 


